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Etwas Bleibendes
hinterlassen
Text//SABINE MAURER
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Wer beschäftigt sich schon gerne mit der eigenen
Hinterlassenschaft? Es erinnert an die Vergänglichkeit

unseres Daseins und daran, dass die uns verbleibende

Zeit kürzer wird. Das Thema Erben ist aber zu

wichtig, um es zu verdrängen oder gar dem Zufall zu
überlassen.

Wieso Sie ein Testament erstellen sollten:
> Sie bestimmen selber, was einmal mit Ihrem

Ersparten geschehen soll.
> Sie schaffen Klarheit für Ihre Angehörigen

und verhindern dadurch Streitigkeiten.
> Sie möchten Ihre Familie absichern und zusätz¬

lich andere Menschen berücksichtigen.
> Sie haben keine gesetzlichen Erben

und möchten nicht, dass Ihre ganze Erbschaft
an den Staat geht.

> Sie möchten einen Teil Ihres Nachlasses

einer Institution zukommen lassen, die Ihnen
am Herzen liegt.

Mit einem Testament können Sie Ihren Nachlass nach

Ihren Wünschen und Wertvorstellungen regeln. Es

ist wichtig, selber zu bestimmen, wie Ihr Erbe gezielt
weitergegeben wird.

In unseren sieben Dienstleistungscentern
informieren wir Sie gerne über die formalen Anforderungen

zur Erstellung eines Testaments. Bei komplexeren

Verhältnissen empfehlen wir den Gang zum Notar.

www.notariate.zh.ch

Was Sie bei der Erstellung Ihres Testaments
beachten sollten:

> Schreiben Sie Ihr Testament persönlich
und von Hand.

> Setzen Sie einen Titel wie «Testament»

oder «Mein letzter Wille».
> Versehen Sie Ihr Testament mit dem Ort

und dem genauen Datum.
> Erklären Sie alle Ihre früheren letztwilligen

Verfügungen für aufgehoben.
> Schreiben Sie einfach und verständlich.
> Unterschreiben Sie mit Ihrem Vor- und

Nachnamen.
> Bewahren Sie Ihr Testament sicher und gut

auffindbar auf. Hinterlegen Sie es vorzugsweise
bei der für Sie zuständigen kantonalen

Aufbewahrungsstelle oder bei einem Notar.

Für umfassende Informationen besuchen Sie eine

unserer kostenlosen Informationsveranstaltungen
zum Thema «Nachlass, Testament und Legate» (Details

und Anmeldung Seite 34).
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